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Umwandlungssatz

Elegante Zahl mit  
vielen Einflussfaktoren 

Der Umwandlungssatz (UWS) ist eine zentrale Grösse in der beruflichen 

Vorsorge, vielleicht sogar die wichtigste. Mithilfe des Umwandlungs

satzes gelingt es auf einfache Weise, aus einem Alters guthaben  

die Altersrente zu ermitteln. Wie berechnet sich der  Umwandlungssatz 

und welche Bedeutung haben die Einflussfaktoren?

Das Bundesamt für Sozialversicherun-
gen (BSV) erklärt den BVG-Mindest-
umwandlungssatz wie folgt: «Mit diesem 
Prozentsatz wird aus dem Altersgut haben 
die jährliche Altersrente berechnet. Der 
Mindestumwandlungssatz schreibt vor, 
wie das Altersguthaben im Zeitpunkt des 
ordentlichen Rentenalters (aktuell 65  
für Männer und 64 für Frauen) in der 
obligatorischen beruflichen Vorsorge 
(Obligatorium) in eine Rente umzurech-
nen ist. Aktuell beträgt er 6.8%.»1 

Die Stärke des Umwandlungssatzes 
liegt in der einfachen Handhabung: Die 
versicherungsmathematische Komplexi-
tät ist elegant in einer Zahl verpackt. Mit 
einer simplen Multiplikation zweier 
Grössen (Altersguthaben und Umwand-
lungssatz) gelingt es auf einfache Weise, 
die eigene Altersrente zu ermitteln: 

Altersguthaben × UWS =  
jährliche Altersrente.

Faktoren des Umwandlungssatzes
Drei wesentliche Faktoren werden für 

die Herleitung des UWS benötigt: 
 – technischer Zinssatz, 
 – Anwartschaften2 auf eine Ehegatten- 
und Kinderrente, 

 – Lebenserwartung der versicherten Per-
son und ihrer Hinterlassenen. 

Für Rentner sind in der Regel die aktiven 
Versicherten und der Arbeitgeber als Ri-

1 BSV, https://bit.ly/3sZ7vtX.
2 Aussicht auf Vorsorgeleistungen.

sikoträger vorgesehen, bei reinen Rent-
nerkassen besteht oft gar kein Risikoträ-
ger mehr. Entsprechend vorsichtig muss 
die Verzinsung des Vorsorgekapitals bis 
Lebensende kalkuliert werden. Korrekter-
weise entspricht die Annahme dieser 
Grösse somit dem technischen Zinssatz, 
der für die Bewertung der Vorsorgever-
pflichtungen verwendet wird. 

Die Lebenserwartung und die An-
wartschaften auf eine Ehegatten- und 
Kinderrente werden der verwendeten 
technischen Grundlage respektive dem 
Vorsorgereglement entnommen (Höhe 
der Ehegatten- und Kinderrenten). Die 
technischen Grundlagen stellen Bar-
werte zur Verfügung. Diese werden aus 
dem technischen Zinssatz und der Le-
benserwartung respektive den Todesfall-
wahrscheinlichkeiten in Abhängigkeit 
von Alter, Geschlecht und Kalenderjahr 
ermittelt.

Beispiel zur  
Berechnung des  Umwandlungssatzes

Gemäss BVG hat ein Altersrentner 
nebst seiner in der Regel monatlich aus-
bezahlten Rente Anspruch auf weitere 
Leistungen. Diese umfassen:
 – im Todesfall: Ehegattenrente und Wai-
senrente;

 – im Rentenfall: bei Vorhandensein von 
Kindern (die im Falle des Ablebens des 
Altersrentners Anspruch auf eine Wai-
senrente haben) Kinderrente.

Die «Kosten» dieser Leistungen lassen 
sich den technischen Grundlagen in 
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Form der Barwerte entnehmen. Das fol-
gende Beispiel beruht auf einer männ-
lichen versicherten Person im Alter von 
65 Jahren (siehe Tabelle).

Der resultierende UWS im Beispiel 
beträgt 4.78%. Die Berechnung beruht 
auf der kollektiven Methode. Was heisst 
das? Die Anwartschaften auf eine Ehe-
gatten- und Kinderrente stützen sich 
nicht auf die effektiven Verhältnisse be-
treffend Vorhandensein und Alter von 
Ehegatte und Kindern ab, sondern auf 
Wahrscheinlichkeiten gemäss der ver-
wendeten technischen Grundlage. Bei-
spielsweise gilt für einen Mann beim Tod 
im Alter 65, dass er mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 79% verheiratet ist, 
die Ehefrau ein Alter von 62 Jahren hat 
und er mit einer Wahrscheinlichkeit von 
5.5 % ein Kind mit Anspruch auf eine 
Waisenrente hat (BVG 2015, PT 2021).

Einfluss des technischen Zinssatzes 
und der Lebenserwartung

Der technische Zinssatz hat einen we-
sentlichen Einfluss auf die Höhe des 
technisch korrekten UWS. Die Abhän-
gigkeit ist dabei in etwa linear. Der UWS 
reduziert sich bei einer Senkung des 
technischen Zinssatzes um 0.5 Prozent-
punkte um rund 0.3 Prozentpunkte3 
(siehe Grafik).

Eine Erhöhung der Lebenserwartung 
im Alter 654 von einem Jahr würde zu 
einem um ca. 0.14 Prozentpunkte tiefe-
ren UWS führen (siehe Tabelle auf der 
folgenden Seite). Dies zeigt, dass die Le-
benserwartung einen geringeren Einfluss 
auf den UWS hat als der technische Zins-
satz. Mit Rückblick auf die Entwicklung 
der letzten 10 Jahre zeigt sich das gleiche 
Bild. Das Kapitalmarkt-Zinsniveau ist 
um 2.2 Prozentpunkte5 gesunken und hat 
damit den technisch korrekten UWS um 
etwa 1.3 Prozentpunkte reduziert. Die 
Lebenserwartung eines Mannes im Alter 
65 ist um 1.5 Jahre6 gestiegen und hat den 
UWS nur um 0.2 Prozentpunkte beein-
flusst.

3 UWS für einen Mann im Alter 65 mit Hinter
lassenenleistungen und Kinderzulage gemäss 
BVG, berechnet mit den Grundlagen BVG 
2015 PT 2021 für die technischen Zinssätze 
1.5 % und 1.0 %.

4 Für Altersrentner und Witwen.
5 SNB, Entwicklung der Rendite der 10jähri

gen Obligationen der Eidgenossenschaft.
6 Gemäss BVG 2010 und BVG 2015. 

Beispiel Berechnung UWS, Männer

Leistung Barwert Rentenhöhe  
(in % Altersrente)

Barwert ×  
Rentenhöhe

Anteil am  
Gesamtbarwert 

Altersrente α (m) 17.674 100 % 17.674 84.56 %

Witwenrente α w(m) 5.257 60 % 3.154 15.09 %

Kinderzulage α ap(m) 0.319 20 % 0.0638 0.31 %

Waisenrente α k(m) 0.042 20 % 0.084 0.04 %

Total 20.900 100 %

Umwandlungssatz = 100 / 20.900 = 4.78 % 

Quelle: BVG 2015 PT 2021, 1.5 %, kollektive Methode; eigene Berechnungen
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Einfluss des Rücktrittsalters 
Durch einen späteren Bezug der Al-

tersrente verkürzt sich die Rentenbezugs-
dauer. Da das Altersguthaben für weni-
ger Renten benötigt wird, erhöht sich der 
UWS in einem höheren Rücktrittsalter. 
Eine Erhöhung des Rücktrittsalters von 
65 auf 66 Jahren führt für einen Mann 
zu einem um 0.13 Prozentpunkte7 höhe-
ren UWS. Neben dem höheren UWS 
führt auch die damit verbundene verlän-
gerte Beitrags- und Spardauer zu einer 
höheren Altersrente (siehe Beispiel auf 
der folgenden Seite). 

7 Vgl. UWS für einen Mann im Alter 65 bzw. 66 
mit Hinterlassenenleistungen und Kinderzulage 
gemäss BVG, berechnet mit den Grundlagen 
BVG 2015 PT 2021 bzw. PT 2022.

Weitere Einflussfaktoren 
Neben dem technischen Zinssatz, der 

Lebenserwartung des Altersrentners und 
der Lebenserwartung von Witwen, dem 
Rücktrittsalter sowie der prozentualen 
Anteilssätze haben folgende Faktoren 
einen Einfluss auf den technisch korrek-
ten UWS:
 – Wahrscheinlichkeit eines Altersrent-
ners, beim Tod verheiratet zu sein bzw. 
einen anspruchsberechtigten Lebens-
partner zu hinterlassen;

 – Durchschnittsalter des Ehegatten bzw. 
des Lebenspartners beim Tod des Al-
tersrentners;

 – Anzahl der Kinder, die beim Tod eines 
Altersrentners Anspruch auf Waisen-
rente haben bzw. die bei der Alterspen-
sionierung Anspruch auf Alterskinder-
rente haben;

BVG 2015 PT 2021, Männer
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Technischer Zinssatz

UWS im Alter 65 in Abhängigkeit des technischen Zinssatzes
Mindest-UWS gemäss BVG (6.8 %)
UWS bei Obergrenze gemäss FRP 4 bei PT per 30. September 2020 (1.68 %) 
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Quelle: BVG 2015, eigene Berechnungen
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 – Durchschnittsalter der anspruchsbe-
rechtigten Kinder beim Tod eines Al-
tersrentners bzw. bei der Alterspensio-
nierung.

Diese Werte können ebenfalls den tech-
nischen Grundlagen entnommen wer-
den. Die Wahrscheinlichkeit, beim Tod 

verheiratet zu sein, und das Durch-
schnittalter des Ehegatten haben einen 
spürbaren Einfluss auf die Höhe des 
UWS. Die in den BVG Grundlagen 
 tabellierte Wahrscheinlichkeit beim Tod 
verheiratet zu sein, berücksichtigt eben-
falls die anspruchsberechtigten Lebens-
partner. Diese Wahrscheinlichkeit muss 

daher bei einer Pensionskasse, die Le-
benspartnerrenten versichert, nicht an-
gepasst werden. Da der Anteil der Wai-
senrente und der Kinderzulage am 
 Barwert der Altersrente klein ist (im Bei-
spiel in der Summe 0.35%), haben die 
Faktoren be züglich der Kinder nur einen 
geringen Einfluss. n

Beispiel:
Mann im Alter 65 mit versichertem Lohn von CHF 50 000, 
 Leistungen gemäss BVG,  Verzinsung der Altersguthaben von 
1 % im letzten Jahr

AGH im Alter 65  CHF 300 000

Beiträge im Alter 65 CHF 50 000 × 18 % =  CHF   9 000

Zins im Alter 65 CHF 300 000 × 1 % =  CHF   3 000

AGH im Alter 66  CHF 312 000

Altersrente im Alter 65 CHF 300 000 × 4.785 % =  CHF 14 354
Altersrente im Alter 66 CHF 312 000 × 4.910 % =  CHF 15 319
Erhöhung der Altersrente  CHF    965
davon aus höherem UWS  CHF    391

davon aus höherem AGH  CHF    574

Quelle: eigene Berechnungen

Einflussfaktoren auf den UWS

Beispiel: Mann, Leistungen gemäss BVG 2015 PT 2021, 
 technischer Zinssatz 1.5 %, kollektive Berechnung

Veränderung UWS UWS

Ausgangslage: Pensionierung im Alter 65 4.78 %

Veränderung

Technischer Zinssatz –0.5%Punkte –0.30 % 4.48 %

Erhöhung Rücktrittsalter +1 Jahr +0.13 % 4.91 %

Lebenserwartung im Alter 65 +1 Jahr –0.14 % 4.64 %

Erhöhung der Wahrscheinlichkeit beim Tode –0.08 % 
verheiratet um 10 % (d. h. von 79 % auf 87 %  
im Alter 65)

4.70 %

Erhöhung des Durchschnittsalters des Ehegatten  +0.04 % 
um 1 Jahr

4.82 %

Quelle: BVG 2015, eigene Berechnungen


